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Abschaffung der Todesstrafe in 2. Lesung
gebil]igt.

Arn 22. Juni billigte das kanadlische Unterhaus
lm Prinzip eine Gesetzesvorlage zur Absahaf-
fung de.r Todesstrafe mit 133 zu 125 Stimmen.
Drel ais Refürworter der Todesstrafe beka.nnte
Abgeordnete waren bei der Abstimmung nicht an-
wesend. Die Vorlage Nr. C-84 geht nun zur ein-
gehenden Prüfùng und etwaigen Abânderung an den
Justiz- und Rechtsausschu3 und wird von dort
voraussichtlich zur dritten Les ung und endgül-
tigen Abstimmung ins Unterhaus zurùckkehren,
noch ehe das Parlament seine Sommerferien an-
tritt.
Wâhrend der Debatte bei der 2. Les ung gab Mi-

nisterprâisident Trudeau arn 15. Juni eine Er-
klârung ab, in der er darauf hinwies, dae9 die
jetzt in Haft befindlichen, zum Tode verurteil-
ten il Mânner erhàngt wùrden, wenn eine Mehr-
heit der Abgeordneten gegen die Abschaffung
der Todesstrafe stimme, und daIi "ihr Tod die
unmittelbare Folge der negativen Entscheidung
des hohen Ha uses üiber diese Gesetzesvorlage
sein wurde. Zwar steht den Abgeordneten frei,
wie sie abstimmen, aber wer gegen di-e Vorlage
stimmt, ... kann sich nicht einem persônlichen
Stùck Vei-antwortung an den Hinrichtungen durch
den Strang entziehen, die stattfinden werden,
wenn der Gesetzesentwurf niedergestimmt wird."
Es folgen Auszüge aus der Erklârung des mi-

nisterpràsidenten vor dem Unterha us:

Lângere obligatorisehe Strafen und die Ver-
schârfung der Bestininungen üiber die Strafaus-
setzung zur Bewâihrung fiir iiberfiihrte Mbrder
geben der Gesellschaft die erforderliche Ge-
wâhr, daB jene, die sich einen Mord zusehulden
kommen 1ief2en, auf sehr lange Zeit aus unserer
Mitte entfernt werden.
Andere Bestiminungen zielen darauf ab, die
freie Verfügbarkeit von Feuerwaffen, den hâu-
figsten Mordwaffen, einzuschrâinken und unsere
Polizeikrâfte besser zu befâhigen, Verbrechen
zu verhindern und aufzuklâren.

Es besteht gilter Grîrndi zit <1er Annqhrne, daIR
derartige Maanahmen wirksam vor kriminellen
Handlungen absebreeken werden, wohingegen die
Todesstrafe keine derartige GewifBheit bietet.
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Deshalb ist die Zeit gekommen, dag3 das Pariament eine Entscheidung trifft, ob wir
die Todesstrafe aus dem Strafgesetzbuch entfernen sollen oder nicht.

Kein sittiehes, sondern ein lebensnahes Urteil

Den Kern des ganzen Problems bildet die abschreckende Wirkung der Todesstrafe.
Da aber jeder einzelne seine moralisehe Rechtfertigung der Todesstrafe einzig und
allein von semner eigenen Beurteilung dieses abschreckenden Effekts herleitet,
eignen sich Fakten und logisehe Folgerungen besser ais die Moraiphilosophie dazu,
im Brennpunkt dieser Debatte zu stehen.
Manche Leute sagen, eine H-inrichtung sei gerechtfertigt, weil sie den Môrder

daran hindert, noch einmai dasseibe Verbrechen zu begehen. Bestimmt tut sie das.
Wenn man aber von diesem Gedankengang ausgeht, dann t3tet man einen Menschen
nicht etwa, weii sein Tod andere davon abhalten kônnte, in seine Fuetapfen zu
treten, sondern wegen etwas, das er vieileicht zu einem spâteren Zeitpunkt tun
kônnte. Die Hinrichtung ais PrâventivmaBnahme wâre aber nur dann gerechtfertigt,
wenn plausible Griinde zu der Annahme bestehen, daI3 ein iberführter Mbrder wieder
zum Mord schreiten wiirde, wenn er in die Geseiischaft entiassen wird. Tatsâchlich

ist das Gegenteil h5chst wahrscheinlich.
Wir wissen nur von fiinf Personen, die von einem kanadisehen Gericht des Mordes

fiir schuldig befunden und spâter noch ein zweites Mai wegen Mordes verurteiit
worden sind. Um absolute Gewifgheit zu erlangen, daI3 kein Môrder jemais wieder
morden wiirde, müiften wir aile Personen hinrichten, die wegen Mordes oder Tot-
schlags verurteiit worden sind, seibst wenn aller Wahrscheinlichkeît nach nur ein
unendiich kieiner Prozentsatz von ihnen jemals wieder einen Mord begehen wird,
wenn wir ihnen ein Weiterleben gestatten. Das ist ein viel zu hoher Preis an
Mensehenleben fiir ein Sicberheitsgefiihi, das sich gegeniiber dem heutigen nur un-
wesentlich erh5hen wiirde. Ich môchte aile jene fragen, die zur Verhinderung eines
kinftigen Mordes einen Menschen hinrichten lassen wollen, wie sie dann die Befiir-
wortung der Hinrichtung von Geisteskranken iogischerweise vermeiden k6nnten, bei

denen Mordtendenzen festgestelit wurden.

Hinrichtung ais Racheakt

Nun kbnnte man sagen: Lai3t uns den Mb5rder fiir das von ihm begangene Verbrechen
hinrichten, fiir ein Leben ein anderes Leben nehmen, die menschiiche Geselischaft
von einer wilden Bestie befreien.

Ich versage der Geselischaft nicht das Recht, einen Verbrecher zu bestrafen und
die Strafe nach dem Verbrechen zu bemessen, aber einen Menschen zu t5ten, nur um
ihn zu bestrafen, ist ein Racheakt und nichts anderes. Manche nennen es lieber

Vergeitung, weil das besser kiingt, an der Sache ândert sich dadurch nichts.
Mangeit es unserer Gesellschaft deirmal3en an Seibstachtung, an Hoffnung auf Besse-

rung der Menschen, ist unser sozialer Bankrott 50 grof3, dag wir bereit sind, die
staatliche Rache ais Grundiage unserer Strafrechtsphilosophie zu akzeptieren?
Die Gerichte haben manchmai gegentiber Personen, die sich gegen den Marder eines

geliebten Menschen zur Wehr setzten und ihn in einem Anf ail wilder Verzweifiung
tôteten, aus der tberiegung heraus Nachsicht geiibt, da3 diese Personen voriiber-
gehend den Verstand verloren hâtten. Ich habe Briefe von Eitern und Verwandten
von Ermordeten erhalten, in denen die Todesstrafe fiir Môrder gefordert wird, und
tiefes Mitgefiihl mit dem Leid jener verspiirt, die einen geliebten Menschen auf so
tragische und grausame Weise verioren haben. Der Staat kann fiir sich selbst je-

doch weder blinden Schmerz noch unbezâhmbare Leidenschaf t ais Entschuldigung an-

fiihren, wenn er lange nach Bpegehen der Tat und nach niichterner Uiberiegung einen
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Menschen t3tet.
Mir geht es hier nicht in erster Linie um Erbarmen mit dem Mbrder, sondern ici

mache mir Sorgen um eine Gesellschaft, die Rache ais Beweggrund fiir ihr koiiek-
tives Verhalten akzeptiert. Wenn wir-uns dazu entscheiden, dann beschneiden wir
die grenzenlose Hoffnung und Zuversicht auf uns seibst und andere Menschen, die
unseren Reifeproze2 ais freie Nation stets gekennzeichnet haben. Dann wâhien wir
die Gewaittâtigkeit zur Waffe gegen die angebiich von uns so verabscheute Gewait-
tâtigkeit. Wer kann mit Sicherheit behaupten, daf3 solch eine amtiiche Befùrwor-
tung der Gewaittâtigkeit nicht die Geseiischaft, zu deren Besserung man uns ge-
wâhit hat, erbarmungsioser machen und sich nicht in die mannigfaltigen Beziehun-
gen innerhaib unserer Geseilschaf t einschieichen wird Wer kann mit Sicherbeit be-
streiten, dal3 die Duldung staatiicher Gewaittàtigkeit dazu fiihren kann, da3 gerin-
gere Formen der Gewaltanwendung in unserem Voik sozial akzeptabei werden? Rache
und Gewaittiîtigkeit schâdigen und vernicliten aile, die sie sieh zu eigen machen,
ebenso wie sie bei denen, die sie duiden, die Acbtung vor der Wiirde und den Rech-
ten ihrer Mitmenschen schrnâiern.

Nur ais Schutzmaenahme gerechtfertigt

Die einzig m5giiche Rechtfertigung der Todesstrafe ist jene, von der wir zuerst
ausgingen, nâimlich die tberzeugung, dae die Hinrichtung des Môrders die Gesell-
schaft schiitzen wird, weii sie ais Abschreckung gegen die Regehuing eines Mordes
durch andere Menschen wirkt.
Manche gehen an die Abschreckungsfrage wie ein Wissenschaftier an ein Experi-

ment heran, bei dem er auf der Suche nach der heiikrâftigen Medizin versehiedene
Kombinationen von Chemikalien ausprobiert. Sie sagen: wir woiien es versuchen und
sehen, ob es Erfoig bat. Wenn ja, bleiben wir dabei, wenn nein, k5nnen wir immer
damit aufhôren. Wir woiien uns doeh nicht auf Grund phiiosophisehen Biendwerks
ein für aliemai einer m5giicherweise wirksamen Waffe begeben. Schiief3iich steht
unschuidiges Leben auf dem Spiel, und wenn die Todesstrafe auch nur einen Mord
verhindert, dann ist sie hinreichend gerechtfertigt.

Das ist bestechende Rhetorik, nur weist sie einen entscheidenden Makel auf:
wir wiirden dann nâmlich mit Menschenieben experimentieren. Die Ehrfurcht vor dem
menseblichen Leben ist absolut unerlâ3lich für die Rechte und Freiheiten, die
wir aile genief3en. In einer freien Geseiischaft muf3 seibst dem Leben des unver-
besseriebsten Verbrechers ein gewisser Grad von Respekt gezolit werden. Wenn wir
jenes Leben ohne erwiesenen Sinn, ohne nachweisiiche Notwendigkeit beenden, dann
schwâchen wir in gefâhrlichem MaB3e eines der Grundprinzipien, die uns ein Zusaur-
menieben in Frieden, Harmonie und gegenseitiger Achtung gestatten.

Aus diesem Grunde haben die freien Vôiker stets darauf bestanden, dal3 derjenige,
der das Leben oder die Freiheit eines anderen beeintrâchtigt, den Beweis zu er-
bringen bat, dafe diese Beeintrâchtigung zum Wohie der AlIgemeinheit notwendig ist.
Cenaugenommen brauche ich ais Gegner der Todesstrafe aiso nicht zu beweisen, dal3
die Hinrichtung von Môrdern weitere Morde nicht verhiridern wird, vieimehr ist von
den Verfechtern der Todesstrafe zu beweisen, daf3 sie weitere Morde verhindern
wird. Kbnnen sie das nicht, dann mufi ihr Vorbaben mif3iingen.

Abschreckungstheorie unbewiesen

Zeigen Sie mir Beweismateriai, daIs die Todesstrafe irgendwo und zu irgendeinen
Zcitpunkt Mensehen vom Begehen von Morden abgeschreckt bat! Nichts, was ich
seibst in den Reden gelesen habe, die hier seit der ersten Maiwoche zu dieser
Frage gehaiten worden sind und was die tâgiiche Ùibersicht des Generaibundesan-
waits Uber.die Debatten erbrachte, deutet darauf hin, daf3 dem hohen Haus derar-
tiges Beweisinateriai vorgeiegt worden ist. Es existieren keine Beweise, weder

(Schlu2 auf Seite 5)
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Olympischer Sege]wettbewerb in Kingston

Die Segeiwettbewerbe der Olympisehen Spiele f inden im Portsmouth Harbour in
Kingston (Ontario) statt, wo seit fiinf Jahren aiijâhriich eine internationale

Regatta abgehaiten
wird. Kings ton
liegt arn Nordost-
ufer des Ontario-
Sees, wo der St.
Lorenz-Kanai be-
ginnt, und gilt ais
Nordamerikas
"I-auptstadt" der
Binnensegler. Die
rund 360 Wettbe-
werbsteilnehner aus
45 Lâindern wurden
in den Wohnheimen
der Queen's-Univer-
sitât untergehracht
die in Kingston ais
olympisehes Dorf

Das olympische Segelzentrum in Kingston, -knapp 300 km dienen.
westlich von Montreal

Ottawa feiert sein 15jâhriges Bestehen

In diesem Jahr feiert Kanadas Hauptstadt ihren 150. Geburtstag. Sie gelit eigent
iich auf das Jahr 1800 zuriick, ais Hoizfirmen ein unersehiossenes Gebiet zwisehen
den drei Flissen Ottawa, Gatineau und Rideau entdeckten. Aber erst im I-erbst 1826
erhielt die neue Siediung einen Namen: sie wurde nach dem englisehen Oberstieut-
nant By, dem Erbauer des Rideaukanais, Bytown genannt. 1855 wurde die Stadt auf
Ottawa umgetauft, und im Herbst 1858 bestimmte Kbnigin Viktoria sie zur neuen
Hauptstadt Kanadas.

Bys Meisterwerk trâgt heute wesentiich dazu bei,
daf3 die Ottawaner sich in ihrer Stadt wohifiihien.
lm Winter verwandeit sich der Rideaukanai in die
wohi iângste Eisbahn der Weit (9 km) auf einer
kiinstiichen WasserstraBe, im Sommer kann jeder mit
seinem Boot ein Stùck Ceschichte nacherleben, der
durch die 47 handbetriebenen Sehieusen flihrt.

Ottawas Sommerprogramm fiir dieses Jahr ist be-
sonders reichhaltig: die Veranstaitungen anlâI3-
lîch des Nationalfeiertages (1.Ju1i) ziehen sich
durch den ganzen Monat duli hin, im August bringt
die "Centrai Canada Exhibition" Landwirtschaf t
und Popmusik, fiir September sind eine Colonel-
By-Ausstellung, die Auffiihrung einer Ratssitzung
der ersten Siedier in Kostümen aus jener Zeit und
die feierliche Erklârung des Cellindes zwischen ottawas Parlamentsgebaude,
Parlamentshigel und Chateau-Laurier-Hotel zum im Hintergrund der Rideau-
"Colonel-By-Tal" geplant. Flul3
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Weltjugendtreffen in Montreal

Rund 1200 junge Mânner und Frauen im Alter
von 17 - 20 Jahren trafen irn Internationalen
Jugendiager ein, das vom 15. Juli bis zum 4.
August in Montreal stattfindet und wohl das
reprâisentativste Weltjugendtreffen ist, das

je wâhrend Olympiseher Spiele abgehalten
wurde.

Die Delegationen der einzelnen Lânder wur-
den von den betreffenden Nationalen Olympi-
schen Komitees zusamnmengestelît, die dafiir
Anàehôrige sportieher, sozialer und kultu-
relier Organisationen ausgewâhlt haben. Im
Lager werden diese Gâste aus aller Welt mit
Jugendiiehen aus ganz Kanada zusammentreffen,
darunter dreihundert jungen Montrealern.

Ein reîchhaltiges kulturelles und sport-
liches Programm erwartet die Teilnehmer arn
Internationalen Jugendiager, das im Zentrum
Montreals und an versehiedenen anderen Orten
in der Provinz Quebee abgehalten wird.

(Schlu3 von Seite 3)
auf Grund der Erfahrungen Kanadas nach îrgend-
eiller aildereil Gerichtsbarkeit. Die Statistiken
sind im besten Falle nicht iberzeugend, sie
beweisen nichts. Es gibt keinerlei Beweis da-
fiir, dag die Anwendung oder Nichtanwendung der
Todesstrafe auch nur den geringsten Effekt auf
die Mordziffern in irgendeinem Lande der Welt
ausgeiibt bat.

Ich muf3 gestehen, daM3 es mir unverstândlich
ist, wie jemand sich bereitfinden kann, einen
Mensehen hinrichten zu lassen, ohne auch nur

die geringste Gewâhr zu besitzen, daf3 dessen
Tod einen angemessenen sozialen Nutzen bringt.
Wenn Strafen, die der Staat gegen Gesetzes-
ibertreter verhângt, nicht durch ihre reha-
bilitierende, strafende oder abschreckende
Wirkung gerechtfertigt werden kônnen, dann
sind sie iberhaupt nicht zu rechtfertigen -

jedenfalîs nicht in einer zivilisierten Ge-
sellschaft. Die Todesstrafe wird keinem die-
ser drei Kriterien gerecht. Sie im kanadischen
Strafgesetzbuch beizubehalten, hiel3e, die Ver-
nunf t gegen die Rache, Hoffnung und Zuversicht
gegen das verzweifelte Eingestândnis unserer

Unfâihigkeit einzutauschen, mit Gewaltverbre-
chen anders als durch Gewalttâtigkeit fertig
zu werden.

Hôchster Turm eingeweiht

Arn 25. Juni wurde in Toronto
der 550 m hohe "CN-Tower", dlas
hàchste freistehende Gebâude
der Welt, (s. Profil Kanada
1975, Nr. 9) erâffnet. Dieser
Fernsehturm tràgt zahireiche
Antennen und Einrichtungen fùr
die verschiedensten Fernmelde-
zwecke. Von seinen Aussichts-
decks in 300 m Hôhe kann man
an klaren Td9'cf 160 km weit
Über den Ontario-See bis zu
den Niagarafà lien sehen. In
glel cher Hôhe befindet sich
ein rotierendes Restaurant mit
400 Plâtzen.
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Kurznachri chten

- Durch den Austausch der Ratifikationsurkunden zwischen Aufeminister MacEachen
und dem schwedischen Ceschâiftstrâger in Ottawa, Jan Romare, trat arn 25. Juni das
neue, im Februar in Stockholm unterzeichnete Auslieferungsabkommen zwischen Kana-
da und Schweden in Kraft. Es âhnelt anderen Vertrâgen, die Kanada un1ângst im

Zuge semner Bemiihungen abschlo3, die Auslieferungsabkommen auf den neuesten
Stand der Verbrechensverhuitung zu bringen und die Liste der eine Auslieferung

nach sich ziehenden Straftaten um Flugzeugentfiihrung und Rauschgiftverbrechen zu

erweitern.
- Der israelische Aueenminister Yigal Allon wird Kanada im September einen Be-

such abstatten.. lI Januar hatte Aul3enminister MacEachen auf semner Nahostreise

die Aul3enminister von Xgypten, Saudi-Arabien, Jordanien, dem Irak und Israeî zu

einem Gegenbesuch in Kanada eingeladen.
- Aul3enminister MacEachen gab Ende Juni bekannt, daB Kanada weitere 150 000

füir humanitâre Hilfsmaenahmen im Libanon gewâhren wird. Die ersten 150 000$

wurden dem Internationalen Roten Kreuz ais Beitrag zur Verpflegung und ârztli-

chen Betreuung der Opfer des libanesisehen Birgerkriegs iberwiesen.

- Auf Ersuchen des VN-Genera1sekretârs wird Kanada seine Beteiligung an der Ent-

spannungs-Beobachtertruppe der VN auf der Golanh5he bis zum 30. November und an

den Friedenstruppen auf Zypern ebenfalls weitere sechs Monate bis zuin 15. Dezem-r

ber 1976 fortsetzen. Gegenwârtig dienen rund 150 Kanadier auf der Golanh8he und

515 auf Zypern.
- Die Provinzregierung von Manitoba unterzeichnete un Juni einen auf 75 Mio

Schweizerfranken lautenden Kreditvertrag mit achtjâhriger Laufzeit und einem

Zinssatz von 7 3/8 % p.a.
- Bell Canada will in Europa Schuldverschreibungen im Gesamtbetrag von 60 Mio

US% mit einem Couponsatz von 8 3/4 % begeben. Die Schuldverschreibungen tragen

das Datum vom 15. Juli 1976 und werden arn 15. Juli 1986 fâ11ig.
- Laut Edward Whelan, dem Minister fiir Bodenschâ4tze der Provinz Saskatchewan,

rechnet seine Provinz damit, daf3 ihre Einnahmen aus dem Uraniumabbau im Jahre

1981 120 Mio % erreichen.
- Britisch-Kolumbiens neuer Mindestlohn von 3 $ pro Stunde trat am 1. Juni in

Kraft und ist der h5chste in Kanada, gefolgt von je 2,80 % pro Stunde in Saskat-

chewan und Quebec.
- Wie das Finanzministerium bekanntgab, standen den Ausgaben des Bundes in H5he

von 4,04 Mia % un ersten Monat des Rechnungsjahres 1976-77 2,01 Mia $ an Ein-
kflnften gegeniiber.

- Bei den Gesprâchen, die Bundesauaenininister MacEachen unlângst in Wien mit dem

3sterreichischen Minister des Auswârtigen Erich Bielka fUhrte, wurde unerwartet

Ôsterreichs Interesse arn Kauf eines Kernenergiereaktors aus Kanada laut. Wie ein

Sprecher betonte, wiirden die Verkaufsbedingungen jede M6glichkeit zur Nutzung

des Reaktors zur Erzeugung explosiver Kernwaffen radikal ausschliel3en.

Herausgegeben von der Informationsstelle des Ministeriums für Auswàrtige
Ang-elegenheiten, Ottawa KiA 0G2.
Nachdruck unter Quellenangabe gestattet; Quellennachweise für Photos slnd

im Bedarfsfall von der Redaktion (Mrs. Miki Sheldon) erhàltlich. Â'hnliche
Ausgaben dieses Informationsblatts erscheinen auch in englischer, franzôsi-
scher und spanischer Sp.rache.

This publication appears in English under the titie Hebdo Canada.
Cette publication existe également en francais sous le titre Hebdo Canada.
Algunos nûmeros de esta publicaci6n apareoen también en espaieol con el
titulo Noticiario de Canadà.
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